
TARIF –  Elektrofahrzeuge

Renault ZOE Life ( 41 KW / 51 KW )

Monatliche Grundgebühr
• Familiengrundbeitrag, 1 Fahrberechtigter: 19,50 Euro1

• Beitrag für jeden weiteren Fahrberechtigten in der Familie     4,90 Euro 2

1) Die Grundgebühr entfällt für Nutzer im Alter zwischen vollendetem 18. und 25. Lebensjahr.
2) Für Fahrberechtigte im Alter zwischen vollendetem 18. und 25. Lebensjahr entfällt dieser Betrag.

Nutzungsgebühr
Zeitabhängige Nutzungsgebühr (minutengenaue Berechnung, 0 bis 24.00 Uhr):   3,00 Euro (für die ersten 2 Std).
Zeitabhängige Nutzungsgebühr (minutengenaue Berechnung, 0 bis 24.00 Uhr):   1,50  Euro (ab der 3. Std)

Kilometerabhängige Gebühr (1 bis 100 Kilometer):         0,24 Euro/KM 
Kilometerabhängige Gebühr (ab 100 km):         0,18 Euro/KM 

Umweltbonus
Ab einem Gesamtumsatz von 100,- Euro (Summe Kilometer- und Zeitgebühr) erhalten alle registrierten Nutzer eines Haushaltes, die 
eine monatliche Grundgebühr entrichten, einen Umweltbonus in Form einer Gutschrift in Höhe von 20,-- Euro.
.
In den zeit- und kilometerabhängigen Nutzungsgebühren sind enthalten: 

• die gesetzliche Mehrwertsteuer
• alle verbrauchsabhängigen Kosten (Energie/Strom, Wartung- und Pflege)
• alle sonstigen Fahrzeugkosten (Versicherung*, anteiliger Wertverlust)

* Versicherung: unbegrenzte Haftpflicht-, Teilkasko- sowie Vollkaskoversicherung mit 350,- Euro Selbstbehalt.

Nicht abgedeckt sind folgende Kosten: Buß- und Verwarnungsgelder – diese sind vom Mitglied zu zahlen.

Einmalige und sonstige Gebühren

Registrierungskosten (einmalig)
Pro Fahrberechtigtem im Haushalt: 7,50 Euro 
(inkl. Nutzerkontoeinrichtung, Identitätsprüfung, Prüfung Fahrberechtigung)

Buchungskosten
• Buchung über Internet/Mobil-Telefon (SmartPhone) kostenfrei
• Telefonische Buchung (pro Buchung) 3,00 Euro

Bezahlung 
Die Abrechnung erfolgt monatlich (Nachweis Kilometer, Nutzungsdauer)

• Die Rechnungsversand per E-Mail kostenfrei
• Rechnung per Postversand 3,00 Euro
• Zahlung per Lastschrift kostenfrei
• Gebühr für Rücklastschrift,  Mahnung 25,- Euro

Reservierung/Stornierung der Buchung
• Die reservierte Zeit kann grundsätzlich komplett berechnet werden – 

auch wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird  3,- Euro/Std.
• Ausnahme: in der reservierten Zeit kann ein anderer Nutzer das Fahrzeug 

kostenpflichtig nutzen. 

Verspätete Abgabe* des Fahrzeugs (ohne Weiterbuchung oder Mitteilung – Toleranz: 10 Minuten)
• mehr als 10 Minuten jedoch weniger als 15 Minuten 10,- Euro
• mehr als 15 Minuten 25,- Euro
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Bitte unbedingt beachten:  Denken Sie an nachfolgende Nutzer, die auf Ihr gebuchtes  Fahrzeug warten! 
Kalkulieren Sie bei der Buchung ausreichend Zeitpuffer ein und prüfen Sie, ob die gebuchte Fahrt tatsächlich 
beendet wurde (d.h., die Meldung "Schlüsselrückgabe erfolgreich" in der App angezeigt wurde). 

Einmalige und sonstige Gebühren

Rauchen im Fahrzeug          Pauschal 2.000,- Euro

Verunreinigung/Beschädigung Innenraum            mindestens 50,- Euro*

* nach tatsächlichem Aufwand (ggf. zzgl. Technikereinsatz)

Verlust/Beschädigung 
Fahrzeugschlüssel, Ladekabel, Ladekarte           mindestens 50,- Euro*
* nach tatsächlichem Aufwand (ggf. zzgl. Technikereinsatz)

Bearbeitung von
• Verwaltungsverfahren/Adressrecherchen 25,- Euro
• Schadensfällen (bei Eigenverschulden) 75,- Euro

Selbstbehalt: siehe oben (Gebühren)

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Vertragsbedingungen (Nutzungsbedingungen) Änderungsvorbehalt: 
Eine Änderung dieses Tarifs ist bei geänderten Einkaufsbedingungen jederzeit möglich. Stand: 10/2020

Kontakt 
Telefon: 02206 919232 – Mail: info@sharing-community.de
Website: https://sharing-community.de

Car&RideSharing Community eG 
Von-Nesselrode-Weg 37 – 51491 Overath

Eingetragen im GnR Köln: 891

Vertreten durch:
Vorstände:  Ronja Völkel (M.Sc.), Gerhard Baumeister (Dipl. Btw. FH)
Aufsichtsrat: Bernd Gemmel (Vorsitz)
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